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Deutsche Bischofskonferenz

Aufruf der deutschen Bischöfe  
zur Pfingstaktion Renovabis 2024

Liebe Schwestern und Brüder,

„Friede sei mit Euch“ – so grüßt der auferstandene Christus 
seine Jüngerinnen und Jünger. „Friede sei mit Dir“ – das 
wünschen wir uns auch als Gläubige gegenseitig im Got-
tesdienst. Denn Christus hat uns dazu berufen, in seiner 
Nachfolge zu Werkzeugen des Friedens zu werden. Unsere 
Gedanken und unser Handeln helfen mit, dass Friede in der 
Welt gedeiht. Das Leitwort der diesjährigen Solidaritätsak-
tion Renovabis bringt dies zum Ausdruck. Es lautet: „Damit 
Frieden wächst. DU machst den Unterschied“.

Renovabis berichtet von mutmachenden Beispielen aus der 
Friedensarbeit seiner Projektpartner in Mittel- und Osteuro-
pa: So setzt sich die katholische Kirche in Bosnien und Her-
zegowina, wo der vor 30 Jahren geführte Krieg bis heute 
nachwirkt, in vielfältiger Weise für Dialog und Versöhnung 
zwischen den Volksgruppen ein. In der Ukraine liegt ein 
Förderschwerpunkt von Renovabis auf der psychosozialen 
Begleitung von Kriegsopfern; damit wird schon jetzt auch 
die Basis für künftige Friedensbemühungen gelegt.

Liebe Schwestern und Brüder, wie bitten Sie: Unterstützen 
Sie die Arbeit von Renovabis und seiner Partner durch Ihr 
Gebet und Ihre großzügige Spende bei der Kollekte am 
Pfingstsonntag. Dafür danken wir Ihnen herzlich.

Augsburg, den 22. Februar 2024 

Für das Bistum Hildesheim

+ Dr. Heiner Wilmer SCJ
Bischof von Hildesheim

Dieser Aufruf soll in den Amtsblättern veröffentlicht, am Sonn-
tag, dem 12.05.2024, in allen Gottesdiensten (auch am Vorabend) 
verlesen und den Gemeinden zudem in geeigneter anderer Weise 
bekannt gemacht werden. Die Kollekte am Pfingstsonntag, dem 
19.05.2024, ist ausschließlich für die Solidaritätsaktion Reno-
vabis bestimmt.

Hinweise zur Durchführung  
der Pfingstaktion Renovabis 2024

Das Leitwort der diesjährigen Pfingstaktion lautet „Da-
mit Frieden wächst. DU machst den Unterschied“. Das 
Hilfswerk Renovabis regt mit dieser Pfingstaktion an, in 
den deutschen Gemeinden das Thema „Frieden“ beson-
ders mit Blick auf den Osten Europas in den Blick zu 
nehmen. Um dieses Thema in Pfarrgemeinden, Schulen 
und bei katholischen Verbänden in den Fokus zu rücken, 
bieten sich besonders die beiden Aktionswochen in der 
ersten Maihälfte an.

Mit der bundesweiten Eröffnung der Pfingstaktion ist 
Renovabis in diesem Jahr im Bistum Münster zu Gast. 
Der Eröffnungsgottesdienst mit Bischof Dr. Felix Genn 
findet am Sonntag, 5. Mai 2024, um 10:00 Uhr im Pau-
lusdom in Münster statt. Er wird auch über BibelTV 
übertragen und von domradio.de gestreamt. Über alle 
Veranstaltungstermine informiert die Webseite www.re-
novabis.de/pfingstaktion.

Ab dem 6. Mai 2024 sollen die Renovabis-Plakate in den 
Gemeinden ausgehängt, das Informations-Heft „Renova-
bis aktuell“ am Schriftenstand ausgelegt und die Spen-
dentüten an Gottesdienstbesucher oder über den Pfarr-
brief verteilt werden.

Die Pfingstnovene 2024 mit dem Titel „Damit FRIEDEN 
wächst“ wurde von Sr. Klara Maria Breuer SMMP ver-
fasst. Das Neun-Tage-Gebet von Renovabis ist als Beglei-
ter für die Tage auf das Pfingstfest hin gedacht; in diesem 
Jahr lädt die Novene besonders dazu ein, den inneren Frie-
den zu suchen und als Botschafterinnen und Botschafter 
des Friedens in der Welt zu wirken. Die Novene mit ihren 
Textimpulsen eignet sich sowohl für das Gebet einzelner 
Personen als auch für Novenen-Andachten.

Renovabis bietet neben der Novene auch ein Gebetsheft 
mit dem Titel „Öffne mein Herz“ mit Gebeten zum Hei-
ligen Geist an. Dieses Heft soll ein Wegbegleiter für die 
persönliche Begegnung der Gläubigen mit Gottes Geist 
sein. Das Heft ist erhältlich in Deutsch, Englisch, Alba-
nisch, Italienisch, Kroatisch, Polnisch, Tschechisch und 
Ukrainisch.

Das Aktions-Themenheft und die Renovabis-Internet-
seite vermitteln Informationen rund um das Thema der 
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diesjährigen Pfingstaktion. Gottesdienstbausteine und 
Predigtskizzen stehen ab Ende März auf der Renovabis-
Homepage bereit. Die Gemeinden erhalten im April ei-
nen Materialbrief mit Informationen, Plakaten und Text-
vorschlägen zur Renovabis-Aktion. Eine Übersicht über 
alle Materialien gibt die Webseite www.renovabis.de/
material. Alle Aktionsmaterialien stehen dort online zum 
Herunterladen bereit.

Am Wochenende vor Pfingsten, am 11. und 12. Mai 2024, 
soll in den Gemeinden der Aufruf der deutschen Bischö-
fe in allen Gottesdiensten, auch in den Vorabendmessen, 
verlesen werden. Bitte verteilen Sie die Spendentüten mit 
dem Hinweis, dass die Spende für die Menschen in Ost-
europa am Pfingstsonntag gesammelt wird und dass die 
Spende auch zum Pfarramt gebracht oder auf ein Reno-
vabis-Spendenkonto überwiesen werden kann.

Am Pfingstsonntag, 19. Mai 2024, sowie in den Vor-
abendmessen am 18. Mai 2024, wird in allen katholischen 
Kirchen die Renovabis-Kollekte für Osteuropa gehalten. 
Renovabis bittet, auch auf Überweisungsmöglichkeiten 
oder die Abgabe von Barspenden in den Spendentüten 
hinzuweisen. Auf Wunsch der deutschen Bischöfe wird 
die Renovabis-Kollekte für die Aufgaben der Solidari-
tätsaktion ohne jeden Abzug an die Bistumskasse wei-
tergegeben. Diese Überweisung soll mit dem Vermerk 
„Renovabis 2024“ erfolgen. Die Bistumskasse leitet die 
Beträge unverzüglich an Renovabis weiter.

Aufruf zur Katholikentagskollekte 2024

Liebe Schwestern und Brüder!

Vom 29. Mai bis 2. Juni 2024 findet in Erfurt der 103. 
Deutsche Katholikentag statt. Das Treffen steht in die-
sem Jahr unter dem Leitwort „Zukunft hat der Mensch 
des Friedens“ (Ps 37, 37). Das Psalmwort scheint passen-
der denn je. Konfrontiert mit den andauernden Kriegen 
in der Ukraine, im Nahen Osten und an vielen anderen 
Orten ist der Ruf nach einem friedlichen Miteinander  so 
drängend wie selten in der jüngeren Vergangenheit. Zu-
gleich fordern uns die Krisen in unserem eigenen Land 
heraus. All dies lässt die Zukunft ungewiss erscheinen. 
Christinnen und Christen der mitteldeutschen Diaspora 
werden mit Gästen aus ganz Deutschland im gemeinsa-

men Diskutieren und Zuhören nach Wegen für eine ge-
rechte und friedliche Zukunft suchen. In der Feier der 
Gottesdienste, in der Begegnung und im Hören auf das 
Wort Gottes wird der Katholikentag auch in diesem Jahr 
ein Fest des Glaubens und der gegenseitigen Stärkung.

Zu Gast ist der Katholikentag in Erfurt. Hier erwartet Sie 
nicht nur die malerische Kulisse einer historisch bedeut-
samen Stadt, es erwarten Sie vor allem die Menschen 
im Bistum Erfurt.  Die Katholikinnen und Katholiken in 
Mitteldeutschland sind treue Zeugen des Evangeliums. 
Viele engagierten sich auch in Zeiten der Unterdrückung 
für eine gerechte Gesellschaft und verkündeten so die 
frohe Botschaft. Schließlich hatten viele Christinnen und 
Christen maßgeblich Anteil an der friedlichen Revoluti-
on vor fast genau 35 Jahren. Zwar leben die Katholikin-
nen und Katholiken im Bistum heute in der Diaspora, sie 
sind dennoch engagierte und frohe Botschafterinnen und 
Botschafter unseres Glaubens. 

Liebe Schwestern und Brüder, manche von Ihnen werden 
die Teilnahme an diesem Fest des Glaubens bereits ein-
geplant haben. Doch auch wenn Sie persönlich nicht in 
Erfurt dabei sein können, bitten wir Sie herzlich um Ihre 
Unterstützung. Der Katholikentag ist ein sichtbarer Aus-
druck der Verantwortung aller Katholikinnen und Katho-
liken für Kirche und Gesellschaft. Durch Ihr Gebet und 
Ihre Spende helfen Sie, dass der Katholikentag weit über 
die Grenzen Thüringens ein Zeugnis für unseren Glau-
ben werden kann.

Würzburg, den 20.11.2023 

Für das Bistum Hildesheim

+ Dr. Heiner Wilmer SCJ
Bischof von Hildesheim

Dieser Aufruf soll am Sonntag, dem 19.05.2024, in allen Got-
tesdiensten (auch am Vorabend) verlesen werden. Die Kollekte 
am Sonntag, dem 26.05.2024, ist ausschließlich für den Ka-
tholikentag bestimmt und wird an den Verband der Diözesen 
Deutschlands abgeführt.
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Der Bischof von Hildesheim

Ordnung der Schlichtungsstelle  
für die Diözese Hildesheim und den

Caritasverband für die Diözese Hildesheim e. V.

I.   SCHLICHTUNGSSTELLE

§ 1 Name, Sitz

(1)   Die Schlichtungsstelle führt die Bezeichnung 
„Schlichtungsstelle für die Diözese Hildesheim 
und den Caritasverband für die Diözese Hildes-
heim e. V.“.

(2) Sie hat ihren Sitz beim Bischöflichen Generalvika-
riat.

§ 2 Zuständigkeit

(1) Die Schlichtungsstelle ist örtlich zuständig im 
Bereich kirchlicher Rechtsträger und deren Ein-
richtungen sowie im Bereich überdiözesaner Ein-
richtungen, die ihren Sitz im Gebiet der Diözese 
Hildesheim haben.

(2) Die Schlichtungsstelle ist sachlich zuständig für 

(a) die Beilegung von Streitigkeiten zwischen 
kirchlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
tern und ihren Dienstgebern aus dem beste-
henden Arbeitsverhältnis, soweit diese dem 
Regelungsbereich der Arbeitsvertragsord-
nung für die Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter im kirchlichen Dienst des Bistums Hil-
desheim unterfallen, und

(b)  die Beilegung von Streitigkeiten zwischen 
kirchlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
tern und ihren Dienstgebern aus dem beste-
henden Arbeitsverhältnis, soweit diese dem 
Regelungsbereich der Arbeitsvertragsricht-
linien des Deutschen Caritasverbandes e. V. 
(AVR) unterfallen.

(3) Sie ist auch sachlich zuständig bei Streitigkeiten 
zwischen Dienstgebern und Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern in kirchlichen Einrichtungen über die 
wirksame Einbeziehung der kirchlichen Arbeitsver-
tragsordnung in den Individualarbeitsvertrag, insbe-
sondere ob einzelvertraglich eine für die Mitarbeite-
rin/den Mitarbeiter nachteilige Abweichung von der 
kirchlichen Arbeitsvertragsrichtlinien erfolgt ist.

(4)  Im Einzelfall abweichende arbeitsvertragsrechtli-
che Regelungen über die Zuständigkeit einer ande-
ren Schlichtungsstelle für Streitigkeiten nach Abs. 
2 haben Vorrang.

(5) Streitigkeiten im Zusammenhang mit einer bischöf-
lichen Sendung für pastorale Dienste oder religiöse 
Unterweisung (z. B. Entzug der Missio canonica) fal-
len nicht in die Zuständigkeit der Schlichtungsstelle.

(6)  Die Zuständigkeiten der beim Deutschen Caritas-
verband errichteten zentralen Schlichtungsstelle 
gemäß § 22 Abs. 2 AVR bleiben unberührt.

(7)  Die Zuständigkeit der staatlichen Arbeitsgerich-
te und die Regelungen des staatlichen Arbeitsge-
richtsverfahrens einschließlich der Fristen bleiben 
unberührt.

§ 3 Zusammensetzung

(1) Die Schlichtungsstelle besteht aus einer/einem Vor-
sitzenden, einer/einem stellvertretenden Vorsitzen-
den sowie aus acht Beisitzerinnen/Beisitzern. Der/
Die stellvertretende/r Vorsitzende/r vertritt die/den 
Vorsitzenden in den Fällen, in denen diese/r ihr/sein 
Amt nicht wahrnehmen kann. 3Hierfür erstellt die/
der Vorsitzende nach Anhörung der/des stellvertre-
tenden Vorsitzenden einen Geschäftsverteilungs-
plan. 4Dieser ist spätestens am Ende des laufenden 
Jahres für das folgende Kalenderjahr schriftlich 
festzulegen. 

(2) Für die Besetzung im konkreten Schlichtungsver-
fahren gilt § 15 Abs. 4. 
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§ 4 Vorsitzende und Beisitzerinnen und Beisitzer

(1) Die Vorsitzenden müssen der katholischen Kirche 
angehören und dürfen in der Ausübung ihrer allge-
meinen kirchlichen Gliedschaftsrechte nicht gehin-
dert sein.

(2) 1Die Vorsitzenden müssen die Befähigung zum 
Richteramt gemäß dem Deutschen Richtergesetz 
besitzen und sollten arbeitsrechtliche Erfahrung auf-
weisen. 2Sie dürfen nicht im kirchlichen Dienst ste-
hen oder dem vertretungsberechtigten Organ einer 
kirchlichen oder caritativen Einrichtung angehören.

(3) Je vier Beisitzerinnen/Beisitzer der Schlichtungs-
stelle müssen aus dem Kreis der Dienstnehmerin-
nen/Dienstnehmer und aus dem Kreis der Dienstge-
ber stammen und zum Zeitpunkt der Berufung im 
kirchlichen Dienst stehen. Je zwei der Beisitzerin-
nen/Beisitzer auf der Dienstnehmenden- und auf 
Dienstgeber-Seite sind im Bereich der verfassten 
Kirche und im Bereich der Caritas tätig.

§ 5 Ernennung der/des Vorsitzenden und  
der/des stellvertretenden Vorsitzenden

(1)   1Die Vorsitzenden der Schlichtungsstelle werden vom 
Bischof von Hildesheim im Einvernehmen mit der 
Diözesanen Arbeitsgemeinschaft der Mitarbeiterver-
tretungen und des Vorstands des Caritasverbands für 
die Diözese Hildesheim e. V. ernannt. 2Ihnen ist recht-
zeitig Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben.

(2) Die Ernennungen sind den Beisitzerinnen und Bei-
sitzern bekannt zu geben.

§ 6 Benennung der Beisitzerinnen und Beisitzer

(1)  Die Beisitzerinnen/Beisitzer aus dem Bereich der 
Dienstnehmerinnen/Dienstnehmer sowie eine/ein 
Vertreterin/Vertreter für den Fall der Verhinderung 
werden von der Diözesanen Arbeitsgemeinschaft 
der Mitarbeitervertretungen der Diözese benannt 
und dem Generalvikar rechtzeitig bekannt gegeben. 

(2) Die Beisitzerinnen/Beisitzer aus dem Kreis der 
Dienstgebervertreterinnen/-vertreter sowie eine/

ein Vertreterin/Vertreter für den Fall der Verhinde-
rung werden vom Generalvikar im Einvernehmen 
mit dem Vorstand des Caritasverbands für die Diö-
zese Hildesheim e. V. benannt.

(3)  Wiederholte Benennung ist möglich. 

§ 7 Rechtsstellung, Schweigepflicht

(1) Die Mitglieder der Schlichtungsstelle sind unab-
hängig und nur an Recht, Gesetz und ihr Gewissen 
gebunden.

(2) 1Sie führen ihr Amt unentgeltlich als Ehrenamt. 
2Der/dem Vorsitzenden und der/dem stellvertre-
tenden Vorsitzenden soll eine Aufwandsentschädi-
gung angeboten werden.

(3) 1Die Mitglieder der Schlichtungsstelle haben über 
alle Angelegenheiten und Tatsachen, die ihnen auf-
grund ihrer Zugehörigkeit zur Schlichtungsstel-
le bekannt werden, Stillschweigen zu bewahren. 
2Dies gilt auch für die Zeit nach ihrem Ausscheiden 
aus der Schlichtungsstelle.

(4) 1Die Vorsitzenden belehren die Beisitzerinnen/Bei-
sitzer der Schlichtungsstelle über ihre Rechtsstel-
lung und die Schweigepflicht nach den Absätzen 1 
bis 3. 2Eine Verletzung der Schweigepflicht stellt in 
der Regel eine grobe Pflichtverletzung dar.

(5) 1Die Beisitzerinnen/Beisitzer sind zur ordnungsge-
mäßen Durchführung ihrer Aufgaben im notwen-
digen Umfang von der dienstlichen Tätigkeit frei-
zustellen. 2Hierzu zählen auch Zeiten der Vor- und 
Nachbereitung. 3Die Tätigkeit in der Schlichtungs-
stelle steht dem Dienst gleich. 4Findet ein Schlich-
tungsverfahren außerhalb der regulären Dienstzeit 
eines Mitglieds statt, so ist diesem Mitglied Frei-
zeitausgleich zu erteilen. 5Die Beisitzerinnen/Bei-
sitzer erhalten Auslagenersatz im Rahmen der je-
weils geltenden Reisekostenordnung.

(6) Die Mitglieder der Schlichtungsstelle dürfen in der 
Ausübung ihres Amtes nicht behindert oder auf-
grund ihrer Tätigkeit weder benachteiligt noch be-
günstigt werden. 
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§ 8 Amtszeit

(1) 1Die Amtszeit beträgt fünf Jahre, der Beginn der 
Amtszeit der Vorsitzenden und stellvertretenden 
Vorsitzenden wird in der jeweiligen Ernennungsur-
kunde einheitlich festgelegt. 2Die Amtszeit der Bei-
sitzerinnen/Beisitzer beginnt mit der Amtszeit der 
Vorsitzenden und stellvertretenden Vorsitzenden.

(2) Ist zum Ende der Amtszeit die Benennung der neu-
en Mitglieder der Schlichtungsstelle noch nicht er-
folgt, bleiben die Mitglieder der Schlichtungsstelle 
bis zur Nachbesetzung geschäftsführend im Amt.

(3) Ein Mitglied kann jederzeit durch schriftliche Er-
klärung gegenüber der Geschäftsstelle sein Amt 
niederlegen.

(4)     Das Amt eines Mitglieds endet

1. wenn eine Voraussetzung für seine Berufung 
fehlt oder wegfällt,

2. wenn Gründe vorliegen, die bei einem Ar-
beitnehmer zur Kündigung eines Arbeitsver-
hältnisses aus wichtigem Grund berechtigen,

3. im Falle des Verlusts der Geschäftsfähigkeit,

4. bei Abberufung durch den Bischof von Hil-
desheim bei groben Pflichtverletzungen.

(5) Stehen bei vorzeitigem Ausscheiden eines Mit-
glieds keine Ersatzmitglieder mehr zur Verfügung, 
findet eine Nach-Ernennung für den Rest der Amts-
zeit statt. 

§ 9 Geschäftsstelle

(1)  1Für die Schlichtungsstelle ist eine Geschäftsstelle 
einzurichten. 2Sitz der Geschäftsstelle ist beim Bi-
schöflichen Generalvikariat.

(2) 1Die Geschäftsstelle besorgt die Geschäfts- und 
Aktenführung der Schlichtungsstelle nach Wei-
sung der/des Vorsitzenden. 2Die Mitarbeiter und 

Mitarbeiterinnen der Geschäftsstelle unterliegen 
der Schweigepflicht, auch für die Zeit nach dem 
Ausscheiden aus dem Amt.

(3) Die Kosten für die Geschäftsstelle tragen die Diözese 
und der Diözesan-Caritasverband e.V. je zur Hälfte.

II. SCHLICHTUNGSVERFAHREN

§ 10 Beteiligte, Bevollmächtigte

(1)     Beteiligte am Verfahren sind

1. Antragstellerinnen bzw. Antragsteller 

2. Antragsgegnerinnen bzw. Antragsgegner

(2) 1Die Beteiligten können sich in jedem Stadium des 
Verfahrens durch eine bevollmächtigte Person ver-
treten lassen oder mit ihr als Beistand auftreten. 
2Dies entbindet die Beteiligten nicht von ihrer Ver-
pflichtung zum persönlichen Erscheinen.

§ 11 Antragsgrundsatz

(1)  1Die Schlichtungsstelle wird nur auf Antrag tätig. 
Antragsbefugt sind betroffene Dienstnehmerin-
nen/Dienstnehmer oder Dienstgeber. 2Anträge sind 
in Textform über die Geschäftsstelle an die/den 
Vorsitzende/n der Schlichtungsstelle zu richten. 
3Diese/r hat gegebenenfalls auf eine sachdienliche 
Ergänzung des Antrags hinzuwirken.

(2) Ein Antrag auf Schlichtung kann nur gestellt wer-
den, wenn der jeweils anderen Seite die Gelegen-
heit zur Stellungnahme eingeräumt wurde.

(3) Gelingt innerhalb von vier Wochen keine Einigung, 
kann die Schlichtungsstelle angerufen werden.

§ 12 Antragsinhalt

(1)  1Der Antrag muss die/den Antragstellerin/Antragstel-
ler, die/den Antragsgegnerin/-gegner, den Gegenstand 
des Verfahrens und ein bestimmtes Antragsbegeh-
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ren enthalten. 2Zur Begründung dienende Tatsachen 
und Beweismittel sollen angegeben und wesentliche 
Schriftstücke beigefügt werden.

(2) 1Entspricht der Antrag diesen Anforderun-
gen nicht, so hat die/der Vorsitzende die/den  
Antragstellerin/Antragsteller zu der erforderlichen 
Ergänzung innerhalb einer angemessenen Frist 
aufzufordern. 2Sachdienliche Ergänzungen und 
Änderungen können nur bis zur Entscheidung vor-
gebracht werden.

§ 13 Zurücknahme, Änderung des Antrags

(1)  1Die/Der Antragstellerin/Antragsteller kann ihren/
seinen Antrag jederzeit zurücknehmen. Dies erfolgt 
durch Erklärung in Textform gegenüber der Schlich-
tungsstelle. 2Die/Der Vorsitzende erklärt das Schlich-
tungsverfahren durch Beschluss für beendet.

(2) Eine Änderung des Antrags durch die/den Antrag-
stellerin/Antragsteller ist zulässig, wenn die/der 
Antragsgegnerin/-gegner einwilligt oder der Schlich-
tungsausschuss die Änderung für sachdienlich hält.

§ 14 Zurückweisung des Antrags

1Erweist sich ein Antrag als unzulässig oder als offensicht-
lich unbegründet, so kann ihn der Schlichtungsausschuss 
ohne mündliche Verhandlung unter Angabe der Gründe 
abweisen. 2Ein abgewiesener Antrag zu demselben Streit-
gegenstand kann nicht vor Ablauf von sechs Monaten nach 
entsprechendem Beschluss erneut gestellt werden.

§ 15 Vorbereitung des Verfahrens

(1) 1Die/der Vorsitzende der Schlichtungsstelle trifft alle 
Maßnahmen, die zur Durchführung des Schlichtungs-
verfahrens erforderlich sind. 2Die/ der Vorsitzende 
wirkt in jeder Phase des Verfahrens auf eine beschleu-
nigte Durchführung der Schlichtung hin. 3Sie/er trägt 
Sorge dafür, dass das Verfahren zeitnah zu einem Ab-
schluss geführt wird.

(2) 1Die/der Vorsitzende verfügt die Zustellung des 
Antrags an die/den Antragsgegnerin/-gegner ge-

gen Empfangsbekenntnis. 2Zugleich ist die/der 
Antragsgegnerin/-gegner aufzufordern, sich inner-
halb einer festzusetzenden Frist in Textform zu äu-
ßern.

(3) Die/der Vorsitzende bereitet den Sach- und Streit-
stand soweit vor, dass die Beteiligten sich möglichst 
vor, spätestens im Verhandlungstermin vollständig 
erklären und vorhandene Schriftstücke oder andere 
Dokumente einreichen können und Personen, die 
zur Aufklärung des Sachstandes beitragen können, 
gehört werden.

(4)  Für jedes Verfahren ist ein Schlichtungsausschuss 
zu bilden. Dafür zieht die/der Vorsitzende je eine/n 
Beisitzerin/Beisitzer aus dem Kreis der Mitarbei-
tenden und aus dem Kreis der Dienstgeber hinzu. 
Die/Der Beisitzer/in muss in dem Bereich (verfass-
te Kirche oder Caritas) tätig sein, dem die/der An-
tragsteller/in zuzuordnen ist. Die Auswahl erfolgt 
in alphabetischer Reihenfolge. Den Vorsitz hat die/
der Vorsitzende oder die/der stellvertretende Vor-
sitzende.

§ 16 Vorschlag zur Einigung  
ohne mündliche Verhandlung 

(1)  1Die/der Vorsitzende hat auf eine Einigung zwi-
schen den Beteiligten hinzuwirken. 2Sie/Er kann 
den Beteiligten in Textform ohne mündliche Ver-
handlung einen Vorschlag zur Einigung mit einer 
Frist zur Stellungnahme unterbreiten.

(2) 1Wird der Vorschlag von den Beteiligten angenom-
men, so stellt die/der Vorsitzende das Zustandekom-
men der Einigung durch Beschluss fest; die An-
nahmeerklärungen der Beteiligten sind in Textform 
abzugeben. 2Die auf diese Weise zustande gekom-
mene Einigung hat unter den Beteiligten die Wir-
kung eines außergerichtlichen Vergleichs.

(3) Führt der Einigungsvorschlag nicht zu einer Eini-
gung, wird ein Termin zur mündlichen Verhand-
lung anberaumt.
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§ 17 Mündliche Verhandlung 

(1)  1Die/der Vorsitzende des Schlichtungsausschusses 
bestimmt den Termin zur mündlichen Verhandlung 
und lädt die/den Antragstellerin/Antragsteller, die/
den Antragsgegnerin/-gegner und Dritte (z. B. Zeu-
gen und Sachverständige) mit einer Frist von min-
destens zwei Wochen. 2Einer gesonderten Ladung 
bedarf es nicht, wenn die Sache im Verhandlungs-
termin in Gegenwart der Beteiligten zur Weiterver-
handlung auf einen bestimmten Termin vertagt wird.

(2)  Der Schlichtungsausschuss erörtert in nicht öffentli-
cher Verhandlung unter Leitung der/ des Vorsitzenden 
mit den Beteiligten die Sach- und Rechtslage. 

(3) Die/Der Vorsitzende gibt den Beteiligten Gelegen-
heit zur Stellungnahme.

(4) 1Über den Verlauf und das Ergebnis der mündlichen 
Verhandlung ist von einer damit beauftragten Person 
ein Protokoll zu fertigen, welches den Beteiligten 
zuzusenden ist. 2Es soll den wesentlichen Verhand-
lungsablauf, die Ergebnisse einer Beweisaufnahme 
und die gestellten Anträge enthalten.

(5)  1In der mündlichen Verhandlung müssen die Betei-
ligten persönlich erscheinen, auch wenn sie sich von 
einer bevollmächtigten Person vertreten lassen. 2Die/
der Vorsitzende kann die Beteiligten von dieser Ver-
pflichtung entbinden. 3Bei Nichterscheinen der/des 
Antragstellerin/Antragstellers erklärt die/der Vorsit-
zende die Schlichtung für gescheitert. 4Bei Nichter-
scheinen der/des Antragsgegnerin/-gegners ergeht 
eine Entscheidung nach Aktenlage.

§ 18 Beweisaufnahme

(1) Soweit es erforderlich ist, erhebt der Schlichtungsaus-
schuss Beweis durch Augenschein, hört Zeugen, vom 
Schlichtungsausschuss angeforderte Sachverständige 
sowie die Beteiligten und sieht Urkunden ein.

(2) 1Die Beweisaufnahme hat in der mündlichen Ver-
handlung zu erfolgen. 2Auf Anordnung der/des Vor-
sitzenden können ausnahmsweise Beweisaufnahmen 
vor der mündlichen Verhandlung durchgeführt wer-

den. 3Antragstellerin/Antragsteller, Antragsgegnerin/-
gegner und sonstige Beteiligte sind dazu zu laden.

§ 19 Vorschlag zur Einigung in der mündlichen  
Verhandlung in Verfahren nach § 2 Abs. 2

(1) 1Der Schlichtungsausschuss hat zu jeder Zeit auf 
eine Einigung zwischen den Beteiligten hinzu-
wirken. 2Er soll daher den Beteiligten unter Wür-
digung der Sach- und Rechtslage eine begründete 
Einigungsempfehlung unterbreiten.

(2) 1Wird der Vorschlag in der mündlichen Verhand-
lung von den Beteiligten angenommen, so ist die 
Einigung durch Beschluss festzustellen und der 
Beschluss zu Protokoll zu nehmen. 2Die auf die-
se Weise zustande gekommene Einigung hat unter 
den Parteien die Wirkungen eines außergerichtli-
chen Vergleichs.

(3) 1Kommt in der mündlichen Verhandlung keine Eini-
gung zustande, kann der Schlichtungsausschuss eine 
Einigungsempfehlung unterbreiten, die von beiden 
Beteiligten innerhalb einer vorzugebenden Äuße-
rungsfrist in Textform angenommen werden kann. 
2Die/Der Vorsitzende stellt das Zustandekommen 
der Einigung durch Beschluss fest.

(4) Kommt eine Einigung weder in der mündlichen Ver-
handlung noch während der Äußerungsfrist zustan-
de, erklärt die/der Vorsitzende durch Beschluss die 
Schlichtung nach § 2 Abs. 2 für gescheitert.

§ 20 Verfahren nach § 2 Abs. 3 – Streitigkeiten  
über die wirksame Einbeziehung der kirchlichen 

Arbeitsvertragsordnung in den  
Individualarbeitsvertrag

(1)  Der Schlichtungsausschuss entscheidet in den Ver-
fahren nach § 2 Abs. 3 mit Beschluss.

(2)  1Der Beschluss wird in dem Termin, in dem die 
Verhandlung geschlossen wird, oder in einem so-
fort anzuberaumenden Termin bekannt gegeben. 
2Dieser ist spätestens sechs Wochen nach Ende der 
mündlichen Verhandlung anzusetzen.
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(3) Der Beschluss wird mit Stimmenmehrheit gefasst; 
Stimmenthaltung ist nicht zulässig.

(4)  Der Beschluss ist schriftlich abzufassen, mit Grün-
den zu versehen, von allen Mitgliedern, die daran 
mitgewirkt haben, zu unterschreiben und den Be-
teiligten zuzustellen.

(5) 1Der Dienstgeber kann die Verkündung des Be-
schlusses bis spätestens zum Verkündungster-
min durch Vorlage eines neuen Vertragsentwurfs 
abwenden. 2Erfüllt der Vertragsentwurf, der zur 
Wirksamkeit lediglich der Annahme durch die/den 
Dienstnehmerin/Dienstnehmer bedarf, die rechtli-
chen Anforderungen, erklärt der Schlichtungsaus-
schuss das Verfahren für erledigt. 

(6) 1Der Beschluss des Schlichtungsausschusses wird 
an die/den Vorsitzenden des für den Dienstgeber 
zuständigen rechtsträgerinternen Aufsichtsorgans 
übermittelt. 2Wenn kein Aufsichtsorgan ermittelt 
werden kann, ist der Beschluss dem Bischof von 
Hildesheim zu übermitteln.

§ 21 Rechtsfolgen des Beschlusses nach § 20

(1) 1Stellt der Schlichtungsausschuss in seinem Be-
schluss fest, dass die Vertragsgestaltung ge-
gen kirchliches Recht verstößt, ist der beteiligte 
Dienstgeber verpflichtet, unverzüglich Abhilfe zu 
schaffen und der Schlichtungsstelle hierüber zu 
berichten. 2Zum Nachweis legt der Dienstgeber 
der Schlichtungsstelle innerhalb von vier Wochen 
nach Zustellung des Beschlusses einen überar-
beiteten Arbeitsvertragsentwurf vor, der zu seiner 
Wirksamkeit lediglich der Annahme durch die/den 
Dienstnehmerin/Dienstnehmer bedarf.

(2)  Stellt der Schlichtungsausschuss fest, dass der 
Dienstgeber dieser Verpflichtung nicht oder nicht 
ordnungsgemäß nachgekommen ist, informiert die/
der Vorsitzende des Schlichtungsausschusses den 
Bischof von Hildesheim über die auferlegten Maß-
nahmen und bittet ihn, dafür Sorge zu tragen, dass 
rechtmäßige Zustände hergestellt werden.

§ 22 Ablehnung, Befangenheit

(1) Für die Ausschließung und die Ablehnung von Mit-
gliedern der Schlichtungsstelle gelten die §§ 41 bis 
44 und § 48 der Zivilprozessordnung entsprechend.

(2) 1Über das Ablehnungsgesuch entscheidet der jewei-
lige Schlichtungsausschuss der Schlichtungsstelle 
nach Anhörung der/des Betroffenen ohne ihre/sei-
ne Beteiligung. 2Ist die/der Vorsitzende oder seine 
Stellvertreterin/sein Stellvertreter Betroffene/r, so 
befindet die Schlichtungsstelle unter Vorsitz der/
des jeweils nicht betroffenen Vorsitzenden end-
gültig. 3Die Entscheidung wird durch Beschluss 
getroffen und ist endgültig. Der Beschluss ist zu 
begründen und zu den Akten zu nehmen.

(3) 1Ist das Ablehnungsgesuch zulässig und begründet, 
findet eine Fortsetzung des Verfahrens mit dem 
nach § 14 Abs. 4 umgebildeten Schlichtungsaus-
schuss statt. 2Anderenfalls wird das Schlichtungs-
verfahren durch den Schlichtungsausschuss in sei-
ner ursprünglichen Besetzung fortgeführt.

III.   KOSTEN DES VERFAHRENS, GEMEIN-
SAME SCHLICHTUNGSSTELLE,

       SCHLUSSBESTIMMUNGEN

§ 23 Kosten des Verfahrens

(1) Verfahrenskosten werden nicht erhoben.

(2) Beteiligten sowie Zeugen und Sachverständigen 
werden Fahrtkosten nach der jeweils geltenden 
Reisekostenordnung auf Antrag durch den beteilig-
ten Dienstgeber erstattet.

(3) 1Zeugen und Sachverständige werden gemäß den 
Bestimmungen für das Verfahren vor den staatlichen 
Arbeitsgerichten entschädigt. 2Diese Kosten hat der 
am Verfahren beteiligte Dienstgeber zu tragen.

(4) Jede der Parteien trägt die Kosten für die Beizie-
hung eines Rechtsbeistands oder Bevollmächtigten 
selbst.
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§ 24 Kosten der Schlichtungsstelle

Durch die Tätigkeit der Mitglieder der Schlichtungsstel-
le entstehende Kosten trägt die Diözese Hildesheim oder 
der Caritasverband für die Diözese Hildesheim e. V., je 
nachdem, welchem Bereich das Schlichtungsverfahren 
zugeordnet ist.

§ 25 Inkrafttreten, Übergangsregelung

(1) Diese Ordnung tritt am 1. April 2024 in Kraft.

(2) Gleichzeitig treten alle Schlichtungsordnungen auf 
dem Gebiet der Diözese Hildesheim in der jeweils 
geltenden Fassung außer Kraft.

(3) 1Die zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser Ord-
nung be- und ernannten Mitglieder der Schlich-
tungsstellen bleiben bis zur Benennung der Mit-
glieder nach §§ 4, 5 dieser Ordnung im Amt. 2Für 
Verfahren, die zum Zeitpunkt des Inkrafttretens 
dieser Ordnung anhängig werden, gelten die ge-
mäß Abs. 2 außer Kraft gesetzten Regelungen fort.

Hildesheim, den 15.03.2024

+ Dr. Heiner Wilmer SCJ
Bischof von Hildesheim

Bischöfliches Generalvikariat

Kirchensteuerbeschluss der Diözese Hildesheim 
im Bereich des Landes Niedersachsen  

für das Jahr 2024

I.

Aufgrund des § 2 Abs. 5 der Kirchensteuerordnung für 
die Diözese Hildesheim im Bereich des Landes Nieder-
sachsen wird unter Mitwirkung des Diözesanwirtschafts-
rates der Diözese Hildesheim hiermit beschlossen:

1 a) Für das Haushaltsjahr 2024 wird von allen Kirchen- 
angehörigen, die ihren Wohnsitz oder gewöhnlichen 
Aufenthalt im Land Niedersachsen haben, 9 % der 
Einkommensteuer (Lohnsteuer, Kapitalertragsteuer, 
veranlagte Einkommensteuer), höchstens 3,5 % 
des zu versteuernden Einkommens bzw. des auf 
das zu versteuernde Einkommen umzurechnenden 
Arbeitslohns als Kirchensteuer erhoben.

b) Bei der Berechnung der Kirchensteuer sind die 
Vorschriften des § 51 a EStG in seiner jeweiligen 
Fassung anzuwenden.  Daher ist in Fällen, in denen 
Tatbestände nach § 51 a,  Abs. 2 und 2 a des Ein-
kommensteuergesetzes zu berücksichtigen sind, 
das zu versteuernde Einkommen maßgeblich, das 
sich unter Berücksichtigung des § 51 a, Ab. 2 und  
2 a des Einkommensteuergesetzes ergeben würde.

c) Der Kirchensteuerabzug vom Kapitalertrag ist 
bei Anwendung der Höchstbegrenzung auf die 
übrige Kirchensteuer vom Einkommen nur an-
zurechnen, soweit die zugrunde liegenden Kapi-
talerträge in die Ermittlung des zu versteuernden 
Einkommens einbezogen wurden.

d) Im Falle der Pauschalierung der Lohnsteuer nach 
Maßgabe des § 40,  des § 40 a   Abs. 1, 2 a und 3 und 
des § 40 b EStG sowie im Fall der Pauschalierung 
der Einkommensteuer nach Maßgabe des § 37 a 
und des § 37 b EStG beträgt die Kirchensteuer 6 % 
der pauschalierten Lohn- und Einkommensteuer.
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Weist der Arbeitgeber die Nichtzugehörigkeit 
einzelner Arbeitnehmer zu einer kirchensteuer-
erhebenden Körperschaft nach, so ist insoweit 
keine Kirchensteuer zu erheben. Für die übrigen 
Arbeitnehmer beträgt die Kirchensteuer 9 % der 
pauschalierten Lohnsteuer.

Im Übrigen wird auf die Regelungen der gleich-
lautenden Erlasse der obersten Finanzbehörden 
der Länder betr. Kirchensteuer bei Pauschalierung 
der Lohn- und Einkommensteuer vom 8. August 
2016 hingewiesen (BStBl. I 2016, Seite 773).

2. Bis zur Veranlagung der Diözesankirchensteuer 
sind zu den für die Einkommensteuervorauszah-
lung bestimmten Terminen (10. März, 10. Juni, 
10. September, 10. Dezember) Vorauszahlungen 
auf die Diözesankirchensteuer nach dem gelten-
den Kirchensteuersatz zu leisten.

3. Bei den Steuerpflichtigen, die im niedersächsi-
schen Teil der Diözese Hildesheim ihren Wohn-
sitz oder gewöhnlichen Aufenthalt haben und 
deren Lohnsteuerberechnung von einer innerhalb 
des Landes Niedersachsen gelegenen Betriebs-
stätte vorgenommen wird, wird die Diözesankir-
chensteuer von den dem Abzug vom Arbeitslohn 
unterliegenden Bezügen im Lohnsteuerabzugs-
verfahren von den Arbeitgebern einbehalten. Bei 
Steuerpflichtigen, die zwar im niedersächsischen 
Teil der Diözese Hildesheim ihren Wohnsitz oder 
gewöhnlichen Aufenthalt haben, deren Lohnsteu-
erberechnung aber von einer außerhalb des Lan-
des Niedersachsen gelegenen Betriebsstätte vor-
genommen wird, wird die Diözesankirchensteuer 
nach dem im betreffenden Bundesland geltenden 
Kirchensteuersatz einbehalten. Wenn dieser Satz 
niedriger ist, und dies festgestellt werden kann, 
wird der Unterschiedsbetrag nacherhoben.

II.

Die Diözese Hildesheim erhebt von den Kirchenangehöri-
gen, deren Ehegatte einer steuererhebenden Kirche nicht an-
gehört, ein Besonderes Kirchgeld, sofern die Ehegatten nach 
dem Einkommensteuergesetz zusammen veranlagt werden. 
 
Das Besondere Kirchgeld bemisst sich nach dem gemein-
sam zu versteuernden Einkommen; es gilt folgende Tabelle:

Stufe

Bemessungsgrundlage
(Gemeinsam zu versteuerndes 

Einkommen nach  
§ 2 Absatz 5 EStG)

Euro

Besonderes 
Kirchgeld

Jährlich

Euro

 1   40.000 –    47.499      96
 2   47.500 –    59.999    156
 3   60.000 –    72.499    276
 4   72.500 –    84.999    396
 5   85.000 –    97.499    540
 6   97.500 – 109.999    696
 7 110.000 – 134.999    840
 8 135.000 – 159.999 1.200
 9 160.000 – 184.999 1.560
10 185.000 – 209.999 1.860
11 210.000 – 259.999 2.220
12 260.000 – 309.999 2.940
13 310.000 und mehr 3.600

Die Vorschriften des § 2 Abs. 3 Satz 1 des Kirchensteu-
errahmengesetzes sind auf das Besondere Kirchgeld an-
zuwenden.

Bei der Berechnung des Besonderen Kirchgeldes sind 
die Vorschriften des § 51 a EStG in der jeweils geltenden 
Fassung zu beachten.

Liegen die Voraussetzungen für die Erhebung des Besonde-
ren Kirchgeldes nicht während des gesamten Veranlagungs-
zeitraumes vor, so ist der Jahresbetrag des Besonderen 
Kirchgeldes mit je einem Zwölftel für jeden vollen Kalen-
dermonat, in dem die Voraussetzungen für die Erhebung des 
Besonderen Kirchgeldes bestanden haben, festzusetzen.
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III

Die Regelungen dieses Beschlusses zu Ehegatten und 
Ehen sind auch auf Lebenspartner und Lebenspartner-
schaften im Sinne des Lebenspartnerschaftsgesetzes an-
zuwenden.

Hildesheim, den 29. November 2023
      

                                                  
Martin Wilk
Generalvikar

Das Niedersächsische Kultusministerium hat mit  
Schreiben vom 29. Januar 2024 im Einvernehmen mit 
dem Niedersächsischen Finanzministerium den Kirchen-
steuerbeschluss für das Jahr 2024 vom 29. November 
2023 gemäß § 2  Abs. 9  des  Kirchensteuerrahmenge-
setzes (KiStRG) i. d. F. vom 10. Juli 1986 (Nds. GVBl.  
S. 281), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes 
vom 16. Dezember 2014 (Nds. GVBl. S. 465) und Gesetz 
vom 23. März 2022 (Nds. GVBl. S. 201), genehmigt.
Eine entsprechende Bekanntmachung wird gem.  
§ 2 Abs. 9 Satz 2 KiStRG im Nds. Ministerialblatt ver-
öffentlicht.

Kirchensteuerbeschluss 2024  
für die auf bremischem Staatsgebiet liegenden 

Kirchengemeinden des Bistums Hildesheim

I.

Im Steuerjahr 2024  beträgt die im Bereich der Diözese 
Hildesheim zu entrichtende Kirchensteuer 9 % der Ein-
kommensteuer (Lohnsteuer, Kapitalertragsteuer), jedoch 
höchstens 3,5 % des zu versteuernden Einkommens bzw. 
des auf das zu versteuernde Einkommen umzurechnen-
den Arbeitslohnes.

Bei Berechnung der Kirchensteuer sind die Vorschriften 
des § 51 a Einkommensteuergesetz (EStG) in seiner je-
weiligen Fassung zu beachten.

Der Kirchensteuerabzug vom Kapitalertrag ist auf die 
übrige Kirchensteuer vom Einkommen nur anzurech-
nen, soweit die zugrunde liegenden Kapitalerträge in 
die Ermittlung des zu versteuernden Einkommens ein-
bezogen wurden. In Fällen, in denen Tatbestände nach  
§ 51 a Abs. 2 und 2 a des Einkommensteuergesetzes zu 
berücksichtigen sind, ist das zu versteuernde Einkom-
men maßgeblich, das sich unter Berücksichtigung des  
§ 51 a Abs. 2 und 2 a des Einkommensteuergesetzes er-
geben würde.

Im Falle der Pauschalierung der Lohnsteuer nach Maß-
gabe des § 40, des § 40 a Abs. 1, 2 a und 3 und des § 40 b 
EStG  sowie  im  Fall  der Pauschalierung der Einkom-
mensteuer nach Maßgabe des § 37 a und des § 37 b EStG 
beträgt die Kirchensteuer 7 % der pauschalierten Lohn- 
und Einkommensteuer.

Weist der Arbeitgeber die Nichtzugehörigkeit einzelner 
Arbeitnehmer zu einer kirchensteuererhebenden Körper-
schaft nach, so ist insoweit keine Kirchensteuer zu erhe-
ben. Für die übrigen Arbeitnehmer beträgt die Kirchen-
steuer 9 % der pauschalierten Lohnsteuer.

Im Übrigen wird auf die Regelungen des ländereinheitli-
chen Erlasses vom 8. August 2016 (Freie Hansestadt Bre-
men - Die Senatorin für Finanzen, AZ 900-S 2447-1/2015-
4/2015-11-2) hingewiesen (BStBl. I 2016, S. 773).
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§ 40 a Abs. 2 und 6 des Einkommensteuergesetzes bleibt 
unberührt.

II.

Von Kirchenangehörigen, deren Ehemann oder Ehefrau 
keiner kirchensteuererhebenden Religionsgemeinschaft, 
für die die Verwaltung der Kirchensteuer den Landesfi-
nanzbehörden übertragen ist, angehört und die nicht nach 
dem Einkommensteuergesetz getrennt oder besonders 
veranlagt werden, wird Kirchgeld in glaubensverschie-
dener Ehe erhoben.

Das Besondere Kirchgeld in glaubensverschiedener Ehe 
beträgt jährlich:

Stufe

Bemessungsgrundlage

(Gemeinsam zu versteuerndes 
Einkommen nach  

§ 2 Absatz 5 EStG)
Euro

Besonderes 
Kirchgeld

Jährlich

Euro

 1   40.000 –   47.499     96
 2   47.500 –   59.999    156
 3   60.000 –   72.499    276
 4   72.500 –   84.999    396
 5    85.000 –   97.499    540
 6    97.500 – 109.999    696
 7 110.000 – 134.999    840
 8 135.000 – 159.999 1.200
 9 160.000 – 184.999 1.560
10 185.000 – 209.999 1.860
11 210.000 – 259.999 2.220
12 260.000 – 309.999 2.940
13 310.000 und mehr 3.600

Es ist eine Vergleichsberechnung zwischen der Kirchen-
steuer vom Einkommen und dem Besonderen Kirchgeld 
in glaubensverschiedener Ehe durchzuführen, wobei der 
höhere Betrag festgesetzt wird.

Bei der Berechnung des Besonderen Kirchgeldes in glau-
bensverschiedener Ehe sind die Vorschriften des § 51 a 
EStG in der jeweils geltenden Fassung zu beachten.

III.

Die Regelungen dieses Beschlusses zu Ehegatten und 
Ehen sind auch auf Lebenspartner und Lebenspartner-
schaften im Sinne des Lebenspartnerschaftsgesetztes 
anzuwenden.

IV.

Dieser Kirchensteuerbeschluss gilt für das Jahr 2024, 
es sei denn, der Diözesanwirtschaftsrat sieht sich 
zwischenzeitlich veranlasst, einen anderweitigen Be-
schluss zu fassen.

Hildesheim, den 29. November 2023

                                                  
Martin Wilk
Generalvikar

Der Senator für Finanzen der Freien Hansestadt Bremen 
hat mit Schreiben vom 13. Dezember 2023 den Kirchen-
steuerbeschluss für das Jahr 2024 vom 29. November 
2023 für die auf bremischem Staatsgebiet liegenden  
Kirchengemeinden des Bistums Hildesheim gemäß  
§ 3 Abs. 2 des Gesetzes über die Erhebung von Steu-
ern durch Kirchen, andere Religionsgemeinschaften und 
Weltanschauungsgemeinschaften in der Freien Hanse-
stadt Bremen (Kirchensteuergesetz – KiStG) in der Fas-
sung vom 23. August 2001 (Brem. GBl. S. 263), zuletzt 
geändert durch das Gesetz zur Änderung des Kirchen-
steuergesetzes vom 19. Mai 2020 (Brem. GBl. S.338), 
genehmigt.
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Bekanntmachung 
über die Bildung einer neuen KODA  

mit Beteiligungsmöglichkeit der Gewerkschaften

In der Zeit vom 26. April 2024 bis zum 21. Juni 2024 
finden die Neuwahlen der Vertreterinnen und Vertreter 
der Mitarbeitendenseite der Bistums-KODA statt. Im 
Anschluss daran wird für das Bistum Hildesheim eine 
neue Bistums-KODA gebildet. Hierbei haben die tarif-
fähigen Arbeitnehmerkoalitionen (Gewerkschaften) die 
Möglichkeit, eigene Vertreterinnen und Vertreter für die 
Mitarbeitendenseite in die Bistums-KODA zu entsenden.

Berechtigt zur Entsendung von Vertreterinnen und Ver-
tretern sind Gewerkschaften, die nach ihrer Satzung für 
Regelungsbereiche der Bistums-KODA Hildesheim ört-
lich und sachlich zuständig sind.

Den betreffenden Gewerkschaften wird hiermit Gelegen-
heit gegeben, sich binnen einer Anzeigefrist von zwei 
Monaten nach Bekanntmachung, also bis zum 15. Juni 
2024, an der Entsendung von Vertreterinnen und Vertre-
tern in die Bistums-KODA zu beteiligen. Die Anzahl der 
Vertreterinnen und Vertreter, die von den Gewerkschaf-
ten entsandt werden, richtet sich grundsätzlich nach dem 
zahlenmäßigen Verhältnis der im Zeitpunkt der Entsen-
dung in den Gewerkschaften zusammengeschlossenen 
kirchlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Zu-
ständigkeitsbereich der Kommission (Organisationsstär-
ke). Ungeachtet der jeweiligen Organisationsstärke wird 
gewährleistet, dass mindestens ein Sitz für die Gewerk-
schaften vorbehalten wird. Gewerkschaften, die sich an 
der Entsendung von Vertreterinnen und Vertretern in die 
Bistums-KODA Hildesheim beteiligen wollen, müssen 
dies gegenüber dem Vorsitzenden der Bistums-KODA, 
Herrn Stefan Horn, Im Langen Mühlenfeld 19, 31303 
Burgdorf, innerhalb der o.g. Anzeigefrist schriftlich mit-
teilen. Die Anzeige kann nur bis zum Ablauf dieser An-
zeigefrist abgegeben werden. Anzeigen, die nach dieser 
Frist eingereicht werden, können nicht mehr berücksich-
tigt werden (Ausschlussfrist).

Burgdorf, den 21. Februar 2024

Stefan Horn
Vorsitzender der Bistums-KODA Hildesheim 

Kirchliche Mitteilungen 

Bischof Dr. Heiner Wilmer SCJ hat folgende Er-
nennungen bzw. Versetzungen  

vorgenommen:

Herberg, Petra, Pastorale Mitarbeiterin, mit Wirkung 
zum 15. Januar 2024 in der Klinikseelsorge am Klinikum 
Wolfsburg. Erste Tätigkeitsstätte: Klinikum Wolfs-burg, 
Sauerbruchstraße 7, 38440 Wolfsburg.   

Voges, Wolfgang, Domkapitular, Dechant, Pfarrer, mit 
Wirkung zum 25. Januar 2024 Dechant des Stadtdeka-
nats Hildesheim für eine weitere Amtszeit. 

Verstorben:

Am 04.02.2024 verstarb Diakon i. R. Günther Nerger.

Am 19.02.2024 verstarb Pfarrer i. R. Josef Schäfer.

Am 21.02.2024 verstarb Diakon i. R. Karl Theodor 
Weise.
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